Richtige Vorsorge ist entscheidend

Für das Alter vorsorgen und gleichzeitig noch Steuern sparen wird in der heutigen Zeit von vielen Bäuerinnen und Bauern realisiert. Für das Jahr 2009 können Selbstständigerwerbende in die Säule 3a 20% des Erwerbseinkommens, maximal CHF 32'832 einzahlen und beim steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Noch höhere Abzugsmöglichkeiten ergeben sich für Bäuerinnen und Bauern wenn sie eine freiwillige Berufliche Vorsorge, (Säule 2 b) beim Berufsverband abschliessen. In diesem Fall  können sie je nach Alter 20 bis 25% des AHV-pflichtigen Einkommens sowie zusätzliche Einkaufsbeiträge in die Säule 2b einzahlen. Daneben können sie auch noch CHF 6'566 in die Säule 3a einlegen. 

Flexible Lösungen wählen

Je nach Landwirtschaftsjahr kann mehr oder weniger in die Altersvorsorge einbezahlt werden. Aus diesem Grund sind flexible Lösungen einzugehen, die individuelle Zahlungen zulassen. Es ist deshalb nicht sinnvoll, bei einer Versicherung einen Vertrag mit einer Jahresprämie von CHF 10'000 abzuschliessen, da dieser hohe Betrag immer einbezahlt werden muss. Ist dies nicht mehr möglich, muss der Versicherungsnehmer schmerzhafte Rückkaufsverluste in Kauf nehmen. 

Einkaufsmöglichkeiten beachten

Bei der freiwilligen Beruflichen Vorsorge (Säule 2 b) können ergänzend zu den ordentlichen Beiträgen auch  Einzahlungen für fehlende Beitragsjahren, sogenannte Einkaufsbeiträge geleistet werden.. Aus steuerlicher Sicht ist es in der Regel sinnvoll, die Einkäufe auf mehrere Jahre zu verteilen.

Vergleich: Säule 3a und Säule 2b + 3a

Bauer Hans Muster, 47 jährig, Erwerbseinkommen CHF 80‘000.

Die maximal mögliche Einkaufsumme beträgt CHF 376‘000, es wird ein Teileinkauf vorgenommen.
	
	Säule 3a
	Säule 2b und 3a

	Ordentl. Beitrag 2b
	---
	CHF 20‘000

	Ordentl. Beitrag 3a
	CHF 16‘000
	CHF 6‘566

	Einkaufsbeitrag 2b
	---
	CHF 10‘000

	Total Abzugsmöglichkeit
	CHF 16‘000
	CHF 36‘566


Mit der Kombination der  Säulen 2b und 3a ergeben sich langfristig viel die höheren Steueroptimierungsmöglichkeiten als mit der Säule 3a. 

Rückzugsmöglichkeiten beachten

Bei der Säule 3a kann unter anderem bei Beginn einer Selbstständigkeit und für die Finanzierung von selbstgenutztem  Wohnraum eine Barauszahlung verlangt werden. Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheides können bei der Säule 2b die gleichen Barauszahlungen wie bei der Säule 3 a und zusätzliche Barauszahlungen für betriebliche Investitionen verlangt werden.

Beratung ist wichtig

Bei jeder anvisierten Lösung gilt es, die Gesamtinteressen der Bauernfamilie im Auge zu behalten. Eine sorgfältige Planung ist nötig. Die Sicherheit der Spareinlagen, die flexible Einzahlung, die Verzinsung, Einkaufsmöglichkeiten, künftiger Investitionsbedarf und vieles mehr sind auf jeden Fall in die Beratung mit ein zu beziehen. Bei Abschluss einer Vorsorgelösung sollte immer eine Zweitmeinung eingeholt werden, die aus betrieblicher Warte und nicht aus verkäuferischer Sicht erfolgt. Es lohnt sich!

Fredy Krieger, Beratungsleiter

